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Themen 

Â Zeitarbeit in Frankreich  

Å Grundsätze  

Å Rechtslage  

Â Equal Pay  

Â Equal Treatment  

Â Kalkulation und Preise  

Â Vor -  und Nachteile des Equal Pay  

Â Die Zeitarbeitnehmer in Frankreich  

Â Personalvermittlung  



Norbert KATZ / IGZ  
EU Parlament 14 Juni 2010  

Grundsätze 

Â Ein Zeitarbeitsunternehmen kann nur 
Zeitarbeit betreiben, alle andere 
Aktivitäten sind untersagt  

Â Seit 2005 ist die Personalvermittlung 
genehmigt  

Â Ein Zeitarbeitsvertrag darf nicht eine 
dauerhafte Stelle ersetzen  

Â Verpflichtung zu einer finanziellen 
Garantie (8% vom Umsatz min. >100 K ú)   
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Gründe 

Â Eine Firma darf nur, wenn sie 
besondere Gründe hat , auf 
Zeitarbeit zurückgreifen  

Â Den Grund liefert der Entleiher  
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Gründe 

Â Ersatz eines Mitarbeiters während seiner Abwesenheit  
Å max. 18 Monate  

Â Außergewöhnliche Tätigkeitszunahme  
Å max.18 Monate  

Â Stellen mit saisonmäßigem Charakter  
Å  max. Ende der Saison  

Â Erwartung der Einstellung eines Arbeitnehmers mit unbefristetem Vertrag  
Å   max. 9 Monate  

Â Außergewöhnlicher Auftrag im Export  
Å  max. 24 Monate  

Â Durch Sicherheitsmaßnahmen erforderte Notstandsarbeiten  
Å  9 Monate  

Â Stellen, bei denen naturgemäß kein unbefristeter Vertrag abgeschlossen 
wird (Gastronomie o.ä.)  
Å max.18 Monate  

Â Ersatz für einen internen Mitarbeiters, der sich in Aus -  oder Weiterbildung 
befindet  
Å max. 9 Monate  

Â Einstellung Arbeitsloser, die soziale  oder berufliche Schwierigkeiten haben  
Å max. 18 Monate  
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Vertrag 

Â Für alle Einsätze gibt es zwei identische Verträge:  
ÅEin Vertrag mit dem Entleiher  

ÅEin Arbeitsvertrag mit dem Zeitarbeitnehmer  

Â Alle Einsätze sind befristet, das genaue 
Enddatum ist Bestandteil des Vertrages  

Â Ausnahme: Abwesenheit und Erwartung eines 
unbefristeten Vertrages  

Â Alle Verträge haben eine Probezeit  
Å2 bis 5 Tage (von der Dauer des Einsatzes abhängig)  

Â Karenzzeit 30% der Einsatzdauer  

Â Unterschied Deutschland -Frankreich  
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EQUAL PAY 

Â Rechtslage  

Â Erklärung der Menschenrechte  

ÅArtikel 23  

Å« Jeder, ohne Unterschied, hat das 
Recht auf gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit.  » 

Â L 124 -4-2 Arbeitsrecht  

Â Verordnung 1982  
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EQUAL PAY 

Âé in Fakten 

Â Gleicher Lohn wie ein Mitarbeiter 
vom Entleiher (Qualifikation)  

ÅDienstalter bleibt allerdings 
unberücksichtigt  

ÅNach der Probezeit  

Â Das Gehalt wird dem Verleiher vom 
Entleiher gemeldet  
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Vergütung 

Â Der Mitarbeiter erhält einen 
Ausgleichslohn für bezahlten Urlaub  

Å10% des Gehalts  

Â Alle Zeitarbeitnehmer bekommen eine IFM 
ï Prämie (Entschädigung)  

Å10% vom Gesamtlohn  

Â Feiertage müssen dem Zeitarbeitnehmer 
bezahlt werden  

ÅWenn am Tag davor und am Tag danach 
gearbeitet wird  


